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1.8 Schulen, an denen Stellen aufgrund des Bewerbermangels erst zum 1.11.2009 mit 
Bewerberinnen und Bewerbern besetzt werden können, die dann die Ausbildung beendet haben 
werden, ist je verspätet zu besetzender Stelle, für die die Auswahlentscheidung bis zum 31.7.2009 
getroffen ist, ein Finanzvolumen von 5.000 Euro in das Budget der Schule zur eigenständigen 
Bewirtschaftung bereit zu stellen. Bei beabsichtigter und genehmigungsfähiger Teilzeitbeschäftigung 
der verspätet einzustellenden Lehrkraft verringert sich das Finanzvolumen entsprechend. 
Sofern aus anderen Gründen aufgrund verspäteter Einstellung zum 1.11.2009 das entsprechende 
Finanzvolumen bereitgestellt werden soll, ist zu berichten. 
Die Mittel sind eigenständig von den Schulen zu bewirtschaften und geben die Möglichkeit, befristete 
Personalmaßnahmen zur Überbrückung des Zeitraumes ab dem 6.8.2009 bis zum 31.10.2009 
zu veranlassen 
....
2.3 Die Unterrichtsversorgung der einzelnen Schulen ist zum Beginn des Schuljahres mit den dann 
vorhandenen Lehrkräften möglichst vollständig auszugleichen. Es ist Aufgabe der Schulen und der 
Landesschulbehörde, in der gemeinsamen Verantwortung für alle Schülerinnen und Schüler flexibel 
und kurzfristig durch Ausgleich vor Ort auf Veränderungen zu reagieren. Insbesondere sind 
Abordnungen und Versetzungen von Lehrkräften von überdurchschnittlich versorgten Schulen 
vorzunehmen. Vertretungslehrkräfte dürfen hierfür nur ausnahmsweise verwendet werden, um 
genügend Handlungsmöglichkeiten bei vorübergehenden oder unerwarteten Unterrichtsausfällen im 
Laufe des Schuljahres zu haben. 
Vorübergehende oder unerwartete Unterrichtsausfälle im laufenden Schuljahr sind grundsätzlich mit 
den örtlich vorhandenen Lehrkräften abzudecken. Neben schulinternen Maßnahmen sind 
Abordnungen von überdurchschnittlich versorgten Schulen durchzuführen. Nur in besonders 
schwerwiegenden Fällen kann der Ausfall durch den Einsatz von befristet beschäftigten 
Vertretungslehrkräften vermindert werden. 
2.4 Versetzungen von Lehrkräften auf Antrag dürfen nur durchgeführt werden, wenn dadurch der 
Ausgleich der Unterrichtsversorgung nicht beeinträchtigt wird. 
....
2.5 Auf die Regelungen des Bezugserlasses „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den 
allgemein bildenden Schulen“ vom 9.2.2004 wird hingewiesen. Die Entscheidung über die 
Inanspruchnahme des zugewiesenen Kontingents für besondere Fördermaßnahmen gemäß Nr. 5.5 
sowie die Verteilung der Stunden auf die Schulen ist frühzeitig in die Planungen mit einzubeziehen. 
Die Schulen sind vor Beginn des Schuljahres über die zur Verfügung stehenden Stunden zu 
informieren. 
2.6 Innerhalb der Schule ist zu Beginn eines Schuljahres bzw. Schulhalbjahres der gesamte 
Unterrichtsbedarf mit den vorhandenen und den neu einzustellenden Lehrkräften abzudecken. 
Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung in Fächern, in denen eine geringe fächerspezifische Versorgung 
besteht, sollen vorrangig in diesen Fächern unterrichten. 
2.5 Die Erteilung der Schülerpflichtstunden an allen Schulformen und Schulen hat Vorrang vor allen 
anderen unterrichtlichen Angeboten. Zu den Schülerpflichtstunden gehört auch der 
Religionsunterricht. 
Der Schulelternrat und die Klassenelternschaften sind darüber zu informieren, 
– wie viele Schülerpflichtstunden zu erteilen sind, 
– -welche Schülerpflichtstunden mit Angabe des Grundes nicht erteilt werden und 
– welche Zusatzangebote durchgeführt werden. 


